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	Fallstrick
	Was passiert in der Praxis?
	So vermeiden Sie Fehler

	1. Unvollständige Auskunft
	Häufig werden nur „sichtbare“ Daten (z. B. Stammdaten oder CRM-Einträge) herausgegeben. Informationen zu Verarbeitungszwecken, Empfängern, Speicherdauer oder Datenherkunft fehlen ganz oder teilweise.
	Arbeiten Sie mit einer festen Struktur bzw. Vorlage, die alle Pflichtangaben nach Art. 15 DSGVO enthält. Prüfen Sie jede Anfrage systematisch entlang dieser Struktur und nicht nur anhand einzelner Datenquellen.

	2. Drittlandübermittlungen werden übersehen.
	Datenverarbeitungen durch Cloud-Anbieter, Tracking-Tools oder externe Dienstleister mit Sitz außerhalb der EU werden nicht berücksichtigt oder nicht transparent gemacht.
	Prüfen Sie aktiv alle eingesetzten Systeme und Dienstleister auf Drittlandbezug. Geben Sie an, ob und welche Garantien bestehen (z. B. Standardvertragsklauseln), und vermeiden Sie pauschale oder ungenaue Angaben.

	3. Empfänger werden zu ungenau angegeben.
	Es wird lediglich auf „Dienstleister“ oder „interne Stellen“ verwiesen, ohne konkrete Einordnung. Für Betroffene bleibt unklar, wer tatsächlich Zugriff auf ihre Daten hat.
	Benennen Sie konkrete Empfänger oder zumindest klare Kategorien (z. B. Hosting-Anbieter, Zahlungsdienstleister, Steuerberater). Achten Sie darauf, dass diese Angaben mit Ihrem VVT übereinstimmen.

	4. Metadaten und Kontext fehlen.
	Die betroffene Person erhält zwar Daten, kann deren Bedeutung jedoch nicht einordnen, da Angaben zu Zwecken, Kategorien oder Verarbeitungslogik fehlen.
	Ergänzen Sie jede Datenauskunft um die notwendigen Kontextinformationen. Ziel ist nicht nur die Herausgabe von Daten, sondern deren verständliche Einordnung.

	5. Negativauskunft unterbleibt.
	Anfragen werden nicht beantwortet, wenn keine Daten (mehr) vorhanden sind. Teilweise wird dies als „kein Fall“ angesehen.
	Antworten Sie immer aktiv. Auch die Mitteilung, dass keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, ist eine ordnungsgemäße Auskunft im Sinne von Art. 15 DSGVO.

	6. Antwort ist unverständlich oder unstrukturiert.
	Auskünfte bestehen aus unsortierten Datenexporten oder juristisch-technischen Texten, die für Betroffene kaum nachvollziehbar sind.
	Strukturieren Sie die Antwort klar (z. B. nach Themenblöcken) und verwenden Sie eine verständliche Sprache. Orientieren Sie sich dabei ggf. an dem VVT. Ergänzen Sie bei Bedarf kurze Erläuterungen.

	7. Rechte Dritter werden nicht berücksichtigt.
	Dokumente (z. B. E-Mails, Personalunterlagen) werden vollständig herausgegeben, obwohl sie auch Daten anderer Personen enthalten.
	Prüfen Sie jede Information auf Drittbezug. Schwärzen Sie entsprechende Inhalte oder nehmen Sie eine rechtliche Abwägung vor. Dokumentieren Sie diese Entscheidung.

	8. Fristen werden versäumt.
	Die Monatsfrist wird überschritten oder eine Verlängerung nicht rechtzeitig kommuniziert. Häufig fehlt ein klares Fristenmanagement.
	Erfassen Sie jede Anfrage unmittelbar, setzen Sie Fristen und definieren Sie Verantwortlichkeiten. Verlängerungen müssen begründet und innerhalb der Frist mitgeteilt werden.

	9. Identität wird nicht ausreichend geprüft.
	Auskünfte werden an Personen erteilt, ohne dass deren Identität sicher festgestellt wurde – insbesondere bei sensiblen Daten ein erhebliches Risiko.
	Führen Sie eine angemessene Identitätsprüfung durch (z. B. über bekannte Kontaktdaten oder zusätzliche Verifikation). Vermeiden Sie gleichzeitig übermäßige Datenerhebungen.

	10. Fehlende Dokumentation der Bearbeitung
	Die Bearbeitung des Auskunftsersuchens wird nicht oder nur lückenhaft dokumentiert. Entscheidungen sind im Nachhinein nicht nachvollziehbar.
	Dokumentieren Sie alle Schritte: Eingang, Prüfung, Abwägungen, Antwort. Dies ist zentral für die Rechenschaftspflicht und bei Rückfragen durch Aufsichtsbehörden entscheidend.

	11. Unzulässig gespeicherte oder nicht gelöschte Daten


	Es werden Daten offengelegt, die bereits hätten gelöscht werden müssen oder deren Erhebung unzulässig war.
	Nutzen Sie Auskunftsersuchen auch als Kontrollinstrument. Prüfen Sie, ob die Datenverarbeitung rechtmäßig ist und Löschfristen eingehalten wurden. Entfernen Sie unzulässige Daten und prüfen Sie ggf. weitere Maßnahmen (z. B. Anpassung von Prozessen).

	12. Umgang mit Anfragen über Vertreter (z. B. Anwälte)

	Anfragen werden ohne Prüfung der Bevollmächtigung bearbeitet.
	Prüfen Sie, ob eine wirksame Bevollmächtigung vorliegt. Wird keine Originalvollmacht vorgelegt, kann das Auskunftsersuchen nach § 174 BGB unverzüglich zurückgewiesen werden.



© PrivacyXperts

image1.jpeg
&) PRIVACY XPERTS




